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1 Einleitung 

Wertsicherungen sollen Schutz vor der Entwertung von Geldforderungen bieten, die meist vertraglich 

vereinbart wurden. Langfristige Zahlungen in privaten oder gewerblichen Verträgen werden dabei mittels 

Preisindizes an die Preisentwicklung angepasst. Dies soll sicherstellen, dass der:die Gläubiger:in auch 

künftig den Betrag erhält, der wertmäßig der ursprünglich festgelegten Geldsumme entspricht. 

Die Interpretation von üblichen Wertsicherungsbestimmungen nach dem Erzeugerpreisindex Dienstleis-

tungen und die sich daraus ergebenden Berechnungen können von Statistik Austria durchgeführt werden. 

Juristische Fragen bzw. Unklarheiten (z.B. ob ein Vertrag der geltenden Gesetzeslage entspricht) können 

jedoch nicht beantwortet werden. Es kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, wie lange und 

ob überhaupt valorisierte Beträge rückverrechnet werden dürfen. 

Sie finden den Indexrechner unter: 

https://www.statistik.at/services/tools/tools/wertsicherungsrechner-andere-rechner 

  

https://www.statistik.at/services/tools/tools/wertsicherungsrechner-andere-rechner
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2 Einführung in den Wertsicherungsrechner 

Der Wertsicherungsrechner bietet zwei Anwendungsmöglichkeiten:  

1. Bei der Berechnung von Veränderungsraten zwischen zwei Zeitpunkten bei Wertsicherungsbestimmun-

gen mit dem Wertsicherungsrechner wird der derzeitige Gegenwert eines Betrages, der zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit vereinbart wurde, berechnet. 

2. Da die meisten Verträge jedoch Schwellenwertbestimmungen beinhalten, die besagen, dass eine Erhö-

hung des vereinbarten Betrages erst ab Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Prozentsatzes 

zur Anwendung kommt, können solche Berechnungen mit dem Schwellenwertrechner durchgeführt 

werden.  

 

2.1 Wertsicherungsrechner 

Um eine Wertsicherungsberechnung zwischen zwei Zeitpunkten durchführen zu können, müssen 

folgende Angaben gemacht machen: 

2.1.1 Indexreihe 

Welche Teilindexreihe auszuwählen ist, obliegt den Vertragsparteien und ist zumeist im Vertragstext zu 

finden (z.B. „… Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Architekturbüros 2015 …“). Die jeweils aktuelle 

Teilindexreihe (derzeit mit Basis 2021) wird original berechnet, ältere Indexreihen werden verkettet zur 

Verfügung gestellt. Somit ist es möglich, Beträge aus älteren, länger laufenden Verträgen wertzusichern.  

Die Indexreihe muss so gewählt werden, dass eine durchgängige Berechnung möglich ist. So ist der erste 

Wert, der für eine Indexreihe mit Basis 2021 verfügbar ist, der des 1. Quartals 2022. Daher ist eine 

Berechnung, deren Ausgangsquartal vor dem 1. Quartal 2022 liegt, mit der Indexreihe zur Basis 2021 nicht 

möglich. Hierfür muss eine frühere Indexreihe (z.B. 2015) gewählt werden. In Verträgen ist die Indexreihe 

zumeist angegeben.  

Aktuelle und historische Indexzahlen finden Sie auf unserer Website im STATcube unter: 

Erzeugerpreisindex für                     

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2006 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06  

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2010 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10  

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10
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Erzeugerpreisindex für                      

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2015 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15  

Erzeugerpreisindex Dienstleistungen           

(2021 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21  

2.1.2 Ausgangsquartal und Ausgangsjahr 

Das kann der Vertragsabschlusszeitpunkt, der Zeitpunkt, der in der betreffenden Wertsicherungsklausel 

vereinbart wurde, oder jenes Quartal sein, in dem z.B. die Erhöhung stattgefunden hat. Dieses Datum liegt 

immer vor dem Vergleichsquartal und Vergleichsjahr. 

2.1.3 Vergleichsquartal und Vergleichsjahr 

Das ist der Endzeitpunkt des Wertsicherungszeitraumes, bzw. der zuletzt verfügbare Wert. Dieses Datum 

liegt immer nach dem Ausgangsquartal und Ausgangsjahr. 

2.1.4 Betrag 

Hier ist jener Betrag mit bis zu zwei Nachkommastellen anzugeben, der wertgesichert werden soll. 

2.1.5 Währung 

Hier kann man zwischen EUR (Euro) und ATS (Schilling) wählen. Diese Option ermöglicht die Umrechnung 

von ATS auf EUR durch die Wertsicherungsberechnung und ist bei lange laufenden Indexreihen wie etwa 

dem VPI (Verbraucherpreisindex) für alte Verträge relevant, die noch in ATS geschlossen wurden.  

2.1.6. Mit allen Quartalsschritten anzeigen 

Alle Quartalswerte zwischen Ausgangs- und Vergleichszeitpunkt werden ausgegeben. Die Veränderungs-

raten beziehen sich dabei immer auf den Ausgangszeitpunkt. 

2.1.7. Mit allen Jahresschritten anzeigen 

Alle Jahreswerte zwischen Ausgangs- und Vergleichszeitpunkt werden ausgegeben. Die Veränderungsra-

ten beziehen sich dabei immer auf den Ausgangszeitpunkt. 

  

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21
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2.2 Schwellenwertrechner 

Um bei Erreichen bzw. Überschreiten eines vereinbarten Prozentsatzes (Schwellenwerts) durch Anpassen 

des Betrags eine Wertsicherungsberechnung durchführen zu können, sind folgende Angaben nötig: 

2.2.1 Indexreihe 

Welche Teilindexreihe auszuwählen ist, obliegt den Vertragsparteien und ist zumeist im 

Vertragstext zu finden (z.B. „… Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Architekturbüros 2015 …“). 

Die jeweils aktuelleTeilindexreihe (derzeit mit Basis 2021) wird original berechnet, die älteren Indexreihen 

werden verkettet zur Verfügung gestellt. Somit ist es möglich, Beträge aus älteren, länger laufenden Ver-

trägen wertzusichern.  

Die Indexreihe muss so gewählt werden, dass eine durchgängige Berechnung möglich ist. So ist der erste 

Wert, der für eine Indexreihe mit Basis 2021 verfügbar ist, der des 1. Quartals 2022. Daher ist eine 

Berechnung, deren Ausgangsquartal vor dem 1. Quartal 2022 liegt, mit der Indexreihe zur Basis 2021 nicht 

möglich. Hierfür muss eine frühere Indexreihe (z.B. 2015) gewählt werden. In Verträgen ist die Indexreihe 

zumeist angegeben.  

Aktuelle und historische Indexzahlen finden Sie auf unserer Website im STATcube unter: 

Erzeugerpreisindex für                     

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2006 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06  

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2010 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10  

Erzeugerpreisindex für                      

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2015 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15  

Erzeugerpreisindex Dienstleistungen           

(2021 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21  

 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21
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2.2.2 Ausgangsquartal und Ausgangsjahr 

Das kann beispielsweise der Vertragsabschlusszeitpunkt sein, das Quartal, in dem die letzte 

Prozentschwelle erreicht wurde oder der Zeitpunkt, der in der betreffenden Wertsicherungsklausel 

vereinbart wurde. 

2.2.3 Betrag 

Hier ist jener Betrag mit bis zu zwei Nachkommastellen anzugeben, der wertgesichert werden soll. 

2.2.4 Währung 

Hier kann man zwischen EUR (Euro) und ATS (Schilling) wählen. Diese Option ermöglicht die Umrechnung 

von ATS auf EUR durch die Wertsicherungsberechnung und ist bei lange laufenden Indexreihen wie etwa 

dem VPI (Verbraucherpreisindex) für alte Verträge relevant, die noch in ATS geschlossen wurden.  

2.2.5 Schwellenwert in Prozent 

Wertsicherungsbestimmungen enthalten oft Schwellenwerte in Prozent, die besagen, dass Wertanpas-

sungen erst ab einer bestimmten prozentualen Grenze gemacht werden. Im Prinzip enthalten derartige 

Bestimmungen Schwellen nach oben und unten. Es dürfen in dem Feld nur positive Zahlen eingegeben 

werden. Damit werden automatisch die Schwellen im positiven (z.B. >3%) und negativen Zahlenbereich 

(z.B. <-3%) berechnet und ausgegeben. 

2.2.6 Anpassen bei Erreichen der vereinbarten Prozentänderung 

Wenn Wertanpassungen beispielsweise beim Erreichen von 5% wirksam werden, bedeutet das, dass eine 

Erhöhung genau ab 5,0% stattfindet. 

2.2.7 Anpassen bei Überschreiten der vereinbarten Prozentänderung 

Werden Wertanpassungen beispielsweise beim Überschreiten von 5% wirksam, bedeutet das, dass eine 

Erhöhung erst ab 5,1% stattfindet. 
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3 Beispiele für Wertsicherungsberechnungen 

Auf den folgenden Seiten finden Sie zwei Beispiele für Wertsicherungsberechnungen. Dazu stellen wir 

Ihnen Anleitungen zur Berechnung mit dem Wertsicherungsrechner bzw. dem Schwellenwertrechner zur 

Verfügung. 

3.1 Beispiel 1 

Ein Betrag von 500 € ist wertgesichert mit dem Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Werbung 2010. 

Der Ausgangszeitpunkt ist das 2. Quartal 2013. 

Wie hoch ist der Betrag im 4. Quartal 2020 (=Vergleichszeitpunkt)? 

        Die Wertsicherungsberechnung zwischen zwei Zeitpunkten ohne zusätzliche Angaben (einer prozen-

tuellen Schwelle) wird mit dem Wertsicherungsrechner gemacht! 

3.1.1 Berechnung ohne Wertsicherungsrechner 

Um die Fragestellung zu beantworten, benötigen Sie die Indexwerte für beide betroffenen Quartale. 

Die Tabellen mit den veröffentlichten Indexzahlen finden Sie auf unserer Website im STATcube unter:  

Erzeugerpreisindex für                     

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2006 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06  

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2010 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10  

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2015 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15  

Erzeugerpreisindex Dienstleistungen           

(2021 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21  

 

 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21
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Da die Indexwerte verschiedene Basen haben wird ein Verkettungsfaktor benötigt, um sie vergleichen zu 

können. Der Faktor ist der Indexwert des Jahresdurchschnitts des Jahres der neuen Basis (= Jahr 2015) zu 

der alten Basis (= Jahr 2010), geteilt durch 100.  

https://www.statistik.at/fileadmin/pages/214/2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.pdf 

 

 

 

 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA 

Anhand der Berechnung ist zu erkennen, dass der Erzeugerpreisindex Dienstleistungen – Werbung 

(Indexreihe Basis 2010) vom 2. Quartal 2013 bis zum 4. Quartal 2020 um 10,7% gestiegen ist.  

Dem Betrag von 500 € im 2. Quartal 2013 entsprechen somit 553,50 € im 4. Quartal 2020. 

Runden: Veränderungsraten werden auf eine Dezimalstelle, Geldbeträge auf zwei Dezimalstellen und 

Faktoren auf drei Dezimalstellen genau gerundet. Bei der Rundung kommt eine jahrzehntelange Usance 

zur Anwendung, die besagt, dass der Quotient (hier 1,107) nicht genauer sein sollte als Dividend (107,7) 

und Divisor (105,1). Der Wertsicherungsrechner berücksichtigt daher bei der Berechnung nicht das 

Fließkomma; er rundet das Ergebnis auf die dritten Nachkommastelle, im obigen Beispiel auf 1,107. 

3.1.2 Berechnung mit Hilfe des Wertsicherungsrechners 

Möchten Sie diese Berechnung mit dem Wertsicherungsrechner durchführen, benötigen Sie dieselben 

Informationen. Die Werte der einzelnen Indexreihen werden bereits im Rechner zur Verfügung gestellt 

und müssen daher keiner Tabelle entnommen werden. 

Im obigen Beispiel wählen Sie den Wertsicherungsrechner; zur Berechnung sind folgende Eingaben nötig: 

 
      107,7   x        1,080        :        105,1      =      1,107     ->      1,107   x   100   -   100    =    + 10,7% 

      500 €       +       10,7%        (oder       500 €       x       1,107)       =       553,50€ 

Indexwert 
Q4 2020 

Indexwert 
Q2 2013 

Verkettungs-

faktor 

Abbildung 1 - Berechnung der Wertsicherung 

https://www.statistik.at/fileadmin/pages/214/2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.pdf
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Abbildung 2 - Eingabe der Daten im Wertsicherungsrechner 

   
Q: STATISTIK AUSTRIA 

Nach erfolgter Eingabe klicken Sie auf den Button Berechnen. 

Es öffnet sich nun ein Fenster mit dem Ergebnis der Wertsicherungsberechnung: 
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Abbildung 3 - Ergebnis der Berechnung 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA 

Genau wie bei der manuell durchgeführten Berechnung weist auch der Wertsicherungsrechner eine 

Steigerung von 10,7% aus. 

Der wertgesicherte Betrag entspricht im 4. Quartal 2020 einem Wert von 553,50 €. 
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3.2 Beispiel 2 

Ein Betrag von 1.000 € ist mit dem Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Architekturbüros 2015 

wertgesichert.  

Das Ausgangsquartal ist das 1. Quartal 2016. Der Betrag wird bei Schwankungen der Indexzahl ab 5% 

angepasst.  

Wann wird der Betrag angepasst? 

        Die Wertsicherungsberechnung mit Anpassen des Betrages bei Erreichen bzw. Überschreiten eines 

vereinbarten Prozentsatzes (einem Schwellenwert) wird mit dem Schwellenwertrechner durchgeführt. 

3.2.1 Berechnung ohne Schwellenwertrechner 

Wann ist die erste 5%-Schwelle erreicht? 

Um eine Wertsicherung durchführen zu können, muss berechnet werden, wann die 5%-Schwelle erreicht 

ist. Da der Schwankungsbereich bis 4,9% unberücksichtigt bleibt (Anpassung im Beispiel ab 5,0%), wird 

berechnet, bei welchem Indexwert eine Veränderungsrate von mindestens 5,0% erreicht wird. 

 

 

 

 

Q: STATISTIK AUSTIA 

Nun kann in der Tabelle der erste Indexwert ermittelt werden, der diese Schwelle erreicht. 

In diesem Beispiel ist das der Indexwert von 106,0 mit einer gerundeten Veränderungsrate von 5,3% im 

1. Quartal 2021.  

Der Prozentwert (hier 5%) ist nach jedem Erreichen neu zu berechnen. Die Indexzahl, bei der der verein-

barte Prozentwert erreicht wird, ist die Grundlage sowohl für die Anpassung des Forderungsbetrages als 

auch für die weitere Berechnung, wann das nächste Mal die 5%-Schwelle erreicht wird. 

Wertsicherung des Betrages 

Um den ursprünglichen Betrag von 1.000 € wertzusichern, wird nun analog zu Beispiel 1 die Wertsiche-

rung mit dem 1. Quartal 2016 als Ausgangsquartal bzw. -jahr und das 1. Quartal 2021 als Vergleichsquartal 

bzw. -jahr durchgeführt. Da sich beide Indexzahlen in der gleichen Basis befinden, muss keine Verkettung 

durchgeführt werden.  

Abbildung 4 - Berechnung der 5% Schwelle 

 
       100,7      x       1,05          =          105,735 

Indexwert 
Q1 2016 

+ 5% Benötigter Indexwert 
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Q: STATISTIK AUSTRIA 

Der Index (Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Architekturbüros 2015) ist vom 1. Quartal 2016 bis 

1. Quartal 2021 um 5,3% gestiegen. Dem Betrag von 1.000 € im 1. Quartal 2016 entsprechen daher 

1.053 € ab dem 1. Quartal 2021. Dieser Betrag bleibt solange unverändert bis die Indexreihe 

(Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Architekturbüros 2015), ausgehend vom 1. Quartal 2021, wieder 

um mindestens 5,0% gestiegen ist. 

Wann ist die nächste 5%-Schwelle erreicht? 

Da die Indexreihe mit dem Jahr 2022 eine neue Basis verwendet, kann der benötigte Indexwert nicht wie 

zuvor in Abbildung 4 verwendet werden. Zuvor muss er durch Division mit dem Verkettungsfaktor 

(siehe Beispiel 1) auf die Basis 2021 umgerechnet werden.  

 

 

 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA 

Nun kann in der Tabelle zu Basisjahr 2021 der erste Indexwert ermittelt werden, der diese Schwelle 

erreicht. In diesem Beispiel ist das der Indexwert von 104,9 im 4. Quartal 2022. 

  

 
       106,0       x       1,05            =           111,3   ->    111,3  :  1,063   =   104,7 
 

Indexwert 
Q1 2021 

+5% 
Benötigter Indexwert 

Basis 2015 

Abbildung 5 - Berechnung der Wertsicherung 

Abbildung 6 - Berechnung der nächsten 5% Schwelle 

 
       106,0          :       100,7       =       1,053       ->      1,053     x    100    -    100       =       + 5,3% 

       1000 €       +       5,3%       (oder       1000 €       x       1,053)       =       1053 € 
Erhöhter 

Betrag 

Indexwert 
Q1 2021 

Indexwert 
Q1 2016 

Benötigter Indexwert 

Basis 2021 (gerundet) 
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Abbildung 7 - Berechnung der Wertsicherung 

Erneute Wertsicherung des Betrages 

Eine erneute Wertanpassung des Betrages erfolgt ausgehend vom letzten errechneten Wert von 1.053 €, 

mit 1. Quartal 2021 als Ausgangsquartal bzw. -jahr und dem 4. Quartal 2022 als Vergleichsquartal bzw. 

-jahr. Der Indexwert vom 4. Quartal 2022 wird mit dem Verkettungsfaktor multipliziert um auf die 

ursprüngliche Basis (2015) zu wechseln.  

 

 

 

 

 

 

Q: STATISTIK AUSTIA 

Das bedeutet, der Index (Indexreihe Erzeugerpreisindex Dienstleistungen - Architekturbüros 2015) ist vom 

1. Quartal 2021 bis zum 4. Quartal 2022 erneut um 5,2% gestiegen. Der neue Wert beträgt 1.107,76 €. 

Die Schwelle wird nochmals im 1. Quartal 2023 erreicht, der neue Wert beträgt dann 1.164,26 €.  

Erreichen oder Überschreiten des Schwellenwerts 

Angenommen die Angabe des Beispiels wäre statt „bei Erreichen von 5%“ allerdings „bei Überschreiten 

von 5%“, so fände die Erhöhung erst bei 5,1% statt. Das bedeutet, wäre die Veränderungsrate in einem 

Quartal gerundet 5,0%, würde noch keine Erhöhung erfolgen. Erst ab 5,1% fände dann eine 

Wertanpassung statt. 

Runden: Veränderungsraten werden auf eine Dezimalstelle, Geldbeträge auf zwei Dezimalstellen, 

Faktoren auf drei Dezimalstellen genau gerundet. Bei der Rundung kommt eine jahrzehntelange Usance 

zur Anwendung, die besagt, dass der Quotient (hier 1,052) nicht genauer sein sollte als Dividend (104,9) 

und Divisor (106,0). Der Wertsicherungsrechner berücksichtigt daher bei der Berechnung nicht das 

Fließkomma; er rundet das Ergebnis auf die dritten Kommastelle, im obigen Beispiel auf 1,052. 

 

 

 

 

 
      104,9   x        1,063        :        106,0      =     1,052     ->     1,052    x   100   -   100     =     + 5,2% 

      1053 €       +       5,2%        (oder       1053 €       x       1,052)       =       1107,76€ 

Indexwert 
Q4 2022 

Indexwert 
Q1 2021 

Verkettungs-

faktor 
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3.2.2 Berechnung mit Hilfe des Schwellenwertrechners 

Möchten Sie diese Berechnung mit dem Wertsicherungsrechner durchführen, wählen Sie zunächst den 

Schwellenwertrechner; für die Berechnung des obigen Beispiels sind folgende Eingaben nötig: 

Abbildung 8 - Eingabe der Daten im Schwellenwertrechner 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA 

Die einzelnen Schwellen bzw. Erhöhungen werden automatisch errechnet. Die Werte der einzelnen 

Indexreihen werden auch hier automatisch zur Verfügung gestellt und müssen keiner Tabelle entnommen 

werden. 

Nach erfolgter Eingabe klicken Sie auf den Button Berechnen. 

Es öffnet sich nun ein Fenster mit dem Ergebnis der Wertsicherungsberechnung: 
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Abbildung 9 - Ergebnis der Berechnung 

Q: STATISTIK AUSTRIA 

Genau wie bei der manuell durchgeführten Berechnung wird der Betrag bei jedem Erreichen der 

5%-Schwelle angepasst. 
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4 Wann gilt welche Schwellenwerthöhe? 

Immer wieder werden Wertsicherungstexte etwas unklar formuliert, vor allem bei der Anführung von 

Schwellenwertklauseln. Schwellen werden auch oft als Stufen bezeichnet. Im Folgenden wird hervorge-

hoben, ob 5,0% oder 5,1% abgewartet werden müssen: 

Schwankungen ab 5 %:  5,0 % 

Schwankungen bis ausschließlich 5 %:  5,0 % 

Schwankungen bis einschließlich 5 %:  5,1 % 

Schwankungen bis 5 %:  5,1 % 

Schwankung 5%:  5,0% 

 

5 Anlagen 

Aktuelle und historische Indexzahlen finden Sie auf unserer Website im STATcube unter: 

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2006 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06  

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2010 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10  

Erzeugerpreisindex für                    

unternehmensnahe Dienstleistungen         

(2015 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15  

Erzeugerpreisindex Dienstleistungen           

(2021 = 100) 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21  

 

http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl06
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl10
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl15
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepidl21

